
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Firma Griemert – MEDIA GmbH

Stand: 28. April 2009

Griemert – MEDIA GmbH
Geschäftsführer: Manfred Griemert
Bichl 1
D-83737 Grub

Telefon: 08064-909751
Telefax: 08064-909752
Email: manfred@griemert.de
www.griemert-media.de

Geschäftsführung: Manfred Griemert
Sitz der Firma: 83737 Grub
USt-ID-Nummer: DE185443141
HRB 179048

§1 Gültigkeit/Geltungsbereich

Mit der derzeit gültigen Version unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie
Lieferkonditionen, verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. 
Alle  Vertragsabschlüsse  erfolgen  auf  Grund  unserer  allgemeinen
Geschäftsbedingungen,  die  der  Käufer  mit  seiner  Bestellung  anerkennt.  Alle
Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Griemert – MEDIA erfolgen auch
ohne ausdrückliche Erwähnung bei Verhandlungen ausschließlich aufgrund dieser
Bestimmungen.  Abweichende  Bedingungen  des  Käufers  werden  nicht
Vertragsinhalt, auch wenn die Firma Griemert – MEDIA diesen nicht ausdrücklich
widerspricht.  Abweichende  Bedingungen  gelten  nur,  wenn  sie  schriftlich  in  der
Auftragsbestätigung bestätigt werden. Mündliche Nebenabreden bedürfen ebenfalls
der schriftlichen Bestätigung. Bei Folgeaufträgen ist es nicht mehr notwendig auf
unsere AGB´s hinzuweisen, sie behalten ihre Gültigkeit auch ohne Hinweis.

§2 Angebote

Angebote sind grundsätzlich kostenlos und unverbindlich für den Käufer. Wir halten
uns an die angegebenen Preise 3 Monate gebunden,  soweit  im Angebot nichts
anderes angegeben ist. Alle unsere Angebote sind freibleibend. Es besteht keine
Lieferpflicht ohne schriftliche Auftragsbestätigung.

§3 Vertragsabschluss

Ein  Vertrag  kommt  erst  zustande,  wenn  Firma  Griemert  –  MEDIA den  Auftrag
schriftlich per Mail, Telefax oder Brief bestätigt.

§4 Preise

Alle Preise in den Preislisten von Firma Griemert –  MEDIA verstehen sich in €
(Euro)  zuzüglich  der  aktuell  gültigen  gesetzlichen  MwSt.,  es  sei  denn,  es  ist
ausdrücklich anders vermerkt.  Firma Griemert – MEDIA behält  sich Irrtümer vor,
eine  Preisverpflichtung  geht  ausschliesslich  aus  einem  schriftlich  bestätigten
Auftrag hervor.

§5 Lieferbedingungen 

Falls  nicht  abweichende  Lieferbedingungen  im  Auftrag  schriftlich  bestätigt  sind,
gelten folgende Bedingungen:
Lieferungen sind grundsätzlich kostenpflichtig, die Konditionen entnehmen Sie bitte
aus unseren aktuellen Preislisten.
Kleinere Lieferungen mit Paketversand gelten unfrei hinter die erste Tür. 
Bei  größeren Lieferungen ist  der  Versand auf  Einwegpaletten zulässig.  Hier  gilt
Lieferung bis Bordsteinkante, da die Ware nicht ohne auspacken hinter die erste
Tür  verbracht  werden  kann.  Eine  Rücknahme  der  Verpackung  gemäß
Verpackungsverordnung  ist  aus  technischen  und  logistischen  Gründen  nicht
möglich.
Alle  Lieferungen  verstehen  sich  grundsätzlich  ohne  Vertragen  innerhalb  des
Gebäudes.  Vertrage-Arbeiten  gelten  als  Zusatzleistung  und  sind  separat
anzufragen, und folgerichtig zu berechnen. Teillieferungen in zumutbarem Maß sind
zulässig, bedürfen aber einer Absprache mit dem Käufer. Jede Teillieferung gilt als
eigenständige Leistung und wird unmittelbar berechnet, es gelten die allgemeinen
oder im Auftrag festgelegten Zahlungsbedingungen. 

§6 Lieferzeit/Lieferverzug

Nach Auftragserteilung erhält der Kunde eine schriftliche Auftragsbestätigung, in der
die  voraussichtliche  Lieferwoche  bestätigt  wird.  Dieser  Liefertermin  wird  nach
vorheriger  Absprache  mit  unserer  Produktion  und  unseren  Logistikpartner  nach
bestem Wissen genannt. Kann der Liefertermin nicht eingehalten werden, wird der
Käufer umgehend verständigt.
Lieferverzug wird nur anerkannt, wenn die Lieferfrist im Auftrag schriftlich festgelegt
ist.  Allerdings  wird  dem Käufer  bei  einem  unzumutbar  langem Lieferverzug  ein
Rücktritt vom Vertrag gewährt. Lieferverzug tritt nicht ein im Falle höherer Gewalt.
Bei durch Firma Griemert – MEDIA verschuldeten Lieferverzug haben Käufer nur
das Recht auf Rücktritt vom Vertrag. Schadensersatz auf Grund von Lieferverzug
durch Firma Griemert – MEDIA wird grundsätzlich nicht anerkannt.
Die Firma Griemert – MEDIA behält sich vor, zusätzlich bestellte Artikel wie z.B.
technische Geräte bei Lieferverzug durch den Lieferanten nach Absprache mit dem
Käufer nachzuliefern. 

§7 Lieferkonditionen

Die Versandkosten gelten für die unter Lieferbedingungen angeführten Leistungen.
Die Preise richten sich nach dem Umfang der erbrachten Leistung und werden im
Angebot/AB/Rechnung gesondert ausgewiesen.

§8 Zahlungsbedingungen

Generell  gilt  als  Zahlungsziel  die  Überweisung  innerhalb  von  20  Tagen  ab
Rechnungsdatum  netto.  Dies  gilt  nicht,  wenn  im  Auftrag  ein  anderes  Zahlungsziel
festgelegt ist. Skontoabzug wird grundsätzlich nicht gewährt, es sei denn, es wurden
andere  Zahlungsbedingungen  vereinbart.  Vereinbarte  Zahlungsbedingungen  von
Altaufträgen,  sofern  sie  von  den  Standard-Zahlungsbedingungen  20  Tagen  netto
abweichen, sind nicht zwingend für Folgeaufträge verbindlich.
Die Firma Griemert - MEDIA behält sich vor, insbesondere bei Neukunden Zahlung per
Vorkasse  zu  verlangen,  allerdings  muss  dies  schriftlich  im  Angebot  oder  Auftrag
festgelegt sein.
Der Verkäufer ist berechtigt, außenstehende Forderungen an Dritte abzutreten.

§9 Eigentumsvorbehalt

Durch  uns  oder  in  unserem  Auftrag  gelieferte  Ware,  bleibt  bis  zur  vollständigen
Bezahlung unser Eigentum. Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen sind bis zur
vollständigen  Bezahlung  unzulässig.  Bei  Zahlungsunfähigkeit  oder  Verzug  ist  der
Verkäufer ausdrücklich berechtigt, die Ware unter Betretung der Räume des Käufers
wieder  an  sich  zu  nehmen.  Die  Kosten  der  ursprünglichen  Lieferung,  sowie  des
Abtransportes und evtl. Wertminderung der Ware sind dem Käufer zu belasten.

§10 Gewährleistung

Die Gewährleistung für alle gelieferten Waren entspricht mindestens der gesetzlichen
Vorschrift. Der Käufer verpflichtet sich zur Wahrung des Gewährleistungsanspruches,
die  den  IVALIS®-Medienwagen  beiliegenden  Gebrauchshinweise  sorgfältig  zu
beachten.   Bei  grobfahrlässiger  Behandlung  des  Medienwagens  übernimmt  Firma
Griemert – MEDIA keine Gewährleistung.
Der  Medienwagen  IVALIS®  ist  durch  die  Berufsgenossenschaft  Fachausschuss
Verwaltung zertifiziert und trägt das Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ (Besch. VW 086072).
Die Prüfgrundlagen entnehmen Sie bitte den Gebrauchshinweisen.
Allen gelieferten technischen Geräten liegt eine Bedienungsanleitung, die unbedingt zu
befolgen ist, sowie eine Garantiekarte des Herstellers bei. Die Gewährleistung dieser
Produkte beginnt  allerdings beim Eintreffen der Ware bei Firma Griemert – MEDIA,
nicht beim Eintreffen beim Käufer.  Um das exakte Datum des Ablaufes der Frist  zu
erfahren,  bitte  anfragen.  Im berechtigten Schadensfall  wird das Gerät  direkt  an den
Hersteller zur Schadensbehebung geschickt. Die Entscheidung, ob das Gerät repariert
oder umgetauscht wird, liegt allein beim Hersteller. Firma Griemert – MEDIA hat darauf
keinen Einfluss.
Alle Waren sind frachtversichert.  Auffällige Schäden an Verpackung oder Ware sind
unbedingt  auf  dem  Frachtschein  der  liefernden  Spedition,  oder  des
Versandunternehmens, sowie unseren eigenen Auslieferungsfahrern zu vermerken, da
ansonsten die Frachtversicherung den Schaden nicht trägt. Bei der Anlieferung nicht
sichtbare  Schäden  sind  umgehend,  spätestens  innerhalb  von  5  Tagen  bei  Firma
Griemert – MEDIA zu melden. Im Falle grober offensichtlicher Transportschäden kann
der Käufer die Annahme verweigern, wenn er die Beschädigungen deutlich auf dem
Frachtbrief oder Lieferschein vermerkt. Im Falle der Beschädigung einzelner Teile, die
auch durch einen Laien in  kürzester  Zeit  ausgetauscht  werden können (z.B.  Griffe,
Beschläge, Rollen, ...) genügt es zur Nachbesserung die Austauschteile zu versenden.

§11 Änderungen 

Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber einem gesehenen Ausstellungsstück
oder Abbildungen in Katalogen, Preislisten etc. bleiben vorbehalten, soweit diese in der
Natur der verwendeten Materialien liegen oder handelsüblich sind.
Konstruktions-  und  Formänderungen,  die  die  Verbesserung  und  den  technischen
Fortschritt des IVALIS®-Medienwagens zum Gegenstand haben, bleiben vorbehalten,
sofern der Medienwagen dadurch nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für
den Kunden zumutbar sind. 

§12 Rückgaberecht

Ein  generelles  Rückgaberecht  kann  nicht  gewährt  werden,  da  jeder  IVALIS®-
Medienwagen speziell für den Käufer angefertigt wird. Ein gewünschtes Rückgaberecht
(z.B.  bei  Mustergestellung  oder  Lieferung  zur  Ansicht)  muss  schriftlich  im  Auftrag
bestätigt sein.

§13 Datenschutz

Die an die Firma Griemert – MEDIA übermittelten personenbezogenen Daten (Name,
Adresse,  Mail-Adresse,  Telefon-Nummer  bzw.  Fax-Nummer)  werden  ausschliesslich
zum Zwecke der Nutzung im kaufmännischen Bereich in unserer EDV gespeichert und
nicht an außenstehende Dritte weitergegeben. Die Firma Griemert – MEDIA behält sich
bei  Anfragen  vor,  die  Daten  ohne  vorherige  Zustimmung  des  Kunden  an  die
zuständigen Distributoren (Gebietsvertreter) weiterzuleiten. 
Die Behandlung der überlassenen Daten erfolgt aber grundsätzlich in Übereinstimmung
mit den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

§14 Marken und Warenzeichen

Der Name IVALIS® sowie der Medienwagen IVALIS® sind patent- und markenrechtlich
geschützt. Sämtliche Rechte stehen Firma Griemert – MEDIA zu. Jegliche Reproduktion
und Wiederverwendung ist strikt untersagt.

§15 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand und Erfüllungsort ist 83714 Miesbach.

§16 Anwendbares Recht / Gesetzliche Bestimmungen

Anwendung  auf  die  Rechtsbeziehung  zwischen  Käufer  und  Verkäufer  findet
ausschliesslich  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter  ausdrücklichem
Ausschluss  des  UN-Kaufrechts.  Sollten  unsere  allgemeinen  Geschäftsbedingungen
oder im Auftrag festgelegte Vereinbarungen keine abweichenden Vorschriften enthalten,
gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland.

§17 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
nicht berührt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist dann durch eine wirksame
Bestimmung  zu  ersetzen,  die  dem  gewollten  wirtschaftlichen  Zweck  am  nächsten
kommt. Dasselbe gilt im Fall einer Lücke.


